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Rechtssatz

Die alleine eine Revisionsbeantwortung erstattende Dienstbehörde war im Verfahren über die Suspendierung nicht

Verfahrenspartei (Partei nach § 21 Abs. 1 Z 3 und § 22 zweiter Satz VwGG in Verfahren der Bundesdisziplinarbehörde

ist der Bundesminister für Kunst, Kultur, ö=entlicher Dienst und Sport), sodass ihr in diesem Zusammenhang kein

Kostenersatz zusteht.
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